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vom 04.07.2025 zu 2109/J (XXVII11. G

== pundesministerium soma@inisterium.gv.at

Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

Korinna Schumann
Bundesministerin
Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrates
Parlamentsdirektion

Dr. Karl Renner Ring 3

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.423.631

Wien, 17.6.2025
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2109/)
der Abg. Giuliani-Sterrer betreffend Disziplinar- oder strafrechtliche Konsequenzen fiir
Arzte bei Ausstellung von Maskenattesten auf Grundlage miindlicher Auskiinfte wie
folgt:

Fragen 1, 2 und 3:

e Wurden Arzte disziplinarrechtlich oder strafrechtlich belangt, die Maskenatteste
ausschliefilich auf Grundlage der miindlich geschilderten Zusténde der Patienten
ohne medizinische Untersuchung ausgestellt haben?

e Falls solche DisziplinarmafSnahmen oder strafrechtliche Ermittlungen durchgefiihrt
wurden, wie viele Fille sind bekannt, in denen Arzte Maskenatteste ohne drztliche
Untersuchung ausgestellt haben?

e Welche konkreten Konsequenzen wurden in den Fdllen gezogen, in denen Arzte
ausschliefSlich auf Basis geschilderter Zustéinde Maskenatteste ausgestellt haben?

Im Zeitraum von 2020 bis 2024 wurden eine Arztin und ein Arzt wegen Ausstellung von

,,Maskenbefreiungsattesten" ohne vorherige Untersuchung der Person rechtskraftig
disziplinarrechtlich verurteilt und iber diese jeweils eine Geldstrafe verhangt.
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Hier ist dartber hinaus ein Verwaltungsverfahren zu erwahnen, in dem festgestellt wurde,
dass ein Arzt nicht mehr Gber die fir die Erflllung der Berufspflichten erforderliche
Vertrauenswiirdigkeit (§ 4 Abs. 2 Z 2 ArzteG 1998) verfiigte und er daher aus der Arzteliste
zu streichen war, da dieser im Rahmen der Ausstellung einer Vielzahl von Maskenbe-
freiungsattesten ohne vorherige Untersuchung der Personen die Berufspflicht gemaR § 55
ArzteG 1998 verletzt hat.

Bezlglich der Frage nach strafrechtlichen Konsequenzen darf zustandigkeitshalber an die
Strafbehdrden verwiesen werden.

Frage 4:

e Gab es eine Empfehlung oder Richtlinie der Arztekammer oder anderer Institutionen,
wie Maskenatteste korrekt ausgestellt werden sollten, um Missbrauch oder
fehlerhafte Ausstellungen zu vermeiden?

Maskenbefreiungsatteste stellen drztliche Zeugnisse iSd § 55 ArzteG 1998 dar. Demnach
dirfen Arztinnen und Arzte &rztliche Zeugnisse nur nach gewissenhafter &rztlicher
Untersuchung und nach genauer Erhebung der im Zeugnis zu bestatigenden Tatsachen nach
bestem Wissen und Gewissen ausstellen. Zudem ist auf die diesbezligliche (hochst-
gerichtliche) Judikatur zu verweisen. Eine diesbeziigliche ,,Richtlinie" der Osterreichischen
Arztekammer besteht nicht.

Frage 5:

e Welche Mafsnahmen wurden seitens der zustédndigen Behérden getroffen, um
sicherzustellen, dass Maskenatteste nur auf einer fundierten medizinischen
Grundlage ausgestellt werden?

Zur Beantwortung dieser Frage kann seitens meines Ressorts und der Osterreichischen
Arztekammer kein Beitrag geleistet werden, zumal nicht verstindlich ist, was mit
»,zustandigen Behorden" gemeint ist.

Frage 6:
e Gibt es eine Zahl der registrierten Fdlle, in denen Maskenatteste aufgrund

unzureichender medizinischer Untersuchung oder ausschliefSlich auf Grundlage von
Schilderungen ausgestellt wurden?
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Es gibt keine rechtliche Grundlage fiir die Osterreichische Arztekammer, eine solche

,,Registrierung" durchzufiihren. Diese Daten liegen meinem Ressort daher nicht vor und

kénnen nicht bereitgestellt werden.

Frage 7:

e Welche rechtlichen Schritte wurden eingeleitet, um Arzte zur Verantwortung zu
ziehen, die Missbrauch bei der Ausstellung von Maskenattesten begangen haben?

Hier darf auf die Beantwortung der Fragen 1 bis 3 verwiesen werden.

Mit freundlichen GriRen

Korinna Schumann

3von3

ARBEIT, SOZIALES,
GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KONSUMENTENSCHUTZ

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2025-07-04T06:36:07+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1088205675

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prisfinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at

3von3



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 05T20: 35: 06+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-07-04T06:36:07+0200
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-05T20:35:06+0200
	Parlamentsdirektion




